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für Recht erkannt:

Soweit die Klage zurückgenommen worden ist, wird das Verfahren eingestellt und das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 28. November 2011 - 3 K 1328/10 - insoweit für wirkungslos erklärt.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 28. November 2011 - 3 K 1328/10 - im Übrigen geändert und die Beklagte unter entsprechender Aufhebung ihres Bescheids vom... Oktober.... verpflichtet, der Klägerin den am.. September.... hilfsweise beantragten Vorbescheid zum Neubau eines Lebensmittel-Discounters mit einer Verkaufsfläche von 800 m² zu erteilen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen die Klägerin und die Beklagte jeweils zur Hälfte.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand
Die Klägerin begehrt die Erteilung eines Bauvorbescheids.1

Sie beantragte am.. September.... bei der Beklagten die Erteilung eines Vorbescheids zu der folgenden Fragestellung:2

„Sind auf den Flurstücken F1.... und F2.... (Gemarkung X.......) zwei Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche von  je 800 m² unter Ausklammerung des Gebots der Rücksichtnahme nach Art der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig, wenn und nachdem die zur Bebauung vorgesehenen Flurstücke zu einem Baugrundstück vereinigt worden sind?“
Hilfsweise wurde dieselbe Frage für einen Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche von 800 m² gestellt.3

Mit Bescheid vom.. Januar.... setzte die Beklagte die Entscheidung über den Antrag der Klägerin bis zum.. Dezember.... aus. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss habe in seiner Sitzung am.. Dezember.... den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. ../.. P............ gefasst. Das Plangebiet umfasse die Flurstücke F1...., F2...., F3.. und teilweise F4.... sowie die Flurstücke F5..., F6.... und teilweise F7.... der Gemarkung X........ Planungsziel des Bebauungsplans sei die Sicherung zentraler Versorgungsbereiche unter Berücksichtigung des Einzelhandels im Sinne des Zentrenkonzepts der Beklagten auf der Basis des § 9 Abs. 2a BauGB. Bei den zukünftigen Festsetzungen sei insbesondere der Erhaltung und Entwicklung des Stadtzentrums (A-Zentrum) Rechnung zu tragen. Das beantragte Vorhaben lasse sich zum einen nicht mit der Beschlusslage des Zentrenkonzepts vereinbaren, zum anderen sei zu befürchten, dass die Durchführung der Bebauungsplanung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Mit Bescheid vom... Oktober.... lehnte die Beklagte den Antrag der Klägerin auf Erteilung eines Vorbescheids ab, nachdem am... Oktober.... eine Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. ../.. P............ in Kraft getreten war. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Beklagten in der Fassung vom September...., das der Stadtrat am.. November.... beschlossen hatte, weist einen Bereich, der auch die streitgegenständlichen Grundstücke umfasst, als „kleine Standortagglomeration ohne Zentrenstatus“ aus. Eine Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich komme nicht in Frage. Die Beteiligten haben nach Erlass des Bescheids vom... Oktober.... den Rechtsstreit im Hinblick auf den Bescheid vom.. Januar.... übereinstimmend für erledigt erklärt. 4

Die von der Klägerin am 16. Dezember 2010 gemäß § 75 VwGO erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 28. November 2011 - 3 K 1328/10 - abgewiesen sowie das Verfahren eingestellt, soweit es übereinstimmend für erledigt erklärt worden war. Auf die Wirksamkeit der Veränderungssperre komme es nicht an, da der Erteilung des Vorbescheids jedenfalls § 34 Abs. 3 BauGB entgegenstehe. Das Baugebiet um die P............ sei als Mischgebiet einzustufen. Der Bereich Z.............../ P............ nehme nicht am Versorgungsbereich des Zentrums teil. Es sei zu erwarten, dass bei Zulassung des Vorhabens der Klägerin von diesem schädliche Auswirkungen auf das als zentraler Versorgungsbereich einzustufende Stadtzentrum (A-Zentrum) ausgehen würden. Dies habe die Beklagte durch die Vorlage eines Gutachtens vom September.... - gemeint war offenbar das Zentrenkonzept der Beklagten - nachgewiesen.5

Auf den Antrag der Klägerin hat der Senat mit Beschluss vom 12. Dezember 2012 
- 1 A 890/11 - die Berufung zugelassen.6

Der Stadtrat der Beklagten hat am... Dezember.... den Bebauungsplan Nr. ../.. P............ als Satzung beschlossen. Die Oberbürgermeisterin der Beklagten hat den Bebauungsplan am... März.... ausgefertigt. Am... März.... hat die Beklagte den Bebauungsplan Nr. ../.. P............ im Amtsblatt X....... öffentlich bekanntgemacht. Die entsprechende Bekanntmachungsanordnung der Oberbürgermeisterin datiert vom... März....; auf dieses Datum wird auch bei der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses Bezug genommen.7

In seinem Teil B enthält der insbesondere auf § 9 Abs. 2a BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nrn. 4 und 11 BauGB gestützte Bebauungsplan u. a. die folgenden textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung - Beschränkung des nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevanten Sortiments - von Einzelhandelsbetrieben:8

„1. Die Nahversorgungs- und Zentrenrelevanz von Einzelhandelssortimenten wird gemäß nachstehender ortstypischer Sortimentsliste der Stadt X....... bestimmt:

a) nahversorgungsrelevante (gleichzeitig auch zentrenrelevante) Sortimente sind:

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, Reformwaren, Tabakwaren, Lebensmittelhandwerk)
Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel),
….
b) zentrenrelevante Sortimente sind
….,
		c) nicht-zentrenrelevante Sortimente sind:
		….

2. Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sind grundsätzlich nicht zulässig. 
Sie können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche 400 m² nicht übersteigt und sofern von ihnen keine Negativauswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich (A-Zentrum X.......er Innenstadt) zu erwarten sind.

3. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nicht zulässig.

4. Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten sind zulässig:
		
a) 	wenn …. 
	….
	5. Die Festsetzungen für Einzelhandelsbetriebe gelten entsprechend auch für an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstätten der Eigenproduktion in Betrieben des Handwerks oder des produzierenden oder verarbeitenden Gewerbes sowie für sonstige Verkaufsstätten (wie z.B. in Tankstellen).“
Die Klägerin trägt vor, sie habe einen Anspruch auf Erteilung des Vorbescheids, da dem beantragten Vorhaben keine mit der Anfrage zur Prüfung gestellten öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstünden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans könnten dem zur Zulassung gestellten Vorhaben nicht entgegengehalten werden, da dieser unwirksam sei. Der Bebauungsplan sei nicht erforderlich. Es handele sich um eine unzulässige Verhinderungsplanung, mit der ausschließlich das Ziel verfolgt werde, das Vorhaben der Klägerin zu verhindern. Der Bebauungsplan sei nicht erforderlich, soweit er die Flurstücke F3.., F4.... teilweise, F8....., F7.... teilweise und F5... betreffe, da diese mit dem Verwaltungsgebäude des K.................................., einem sechsgeschossigen Wohngebäude, einem Parkplatz und einem elfgeschossigen ehemaligen Bürogebäude baulich in einer Weise genutzt würden, dass dort in absehbarer Zeit Einzelhandel nicht zu erwarten sei. Ein städtebauliches Bedürfnis für die Steuerung des Einzelhandels auf diesen Flächen sei weder aktuell gegeben noch in absehbarer Zeit zu erwarten. Auf Seite 13 der Begründung werde ausgeführt, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans maximal die etwa 11.000 m² der Flurstücke F1.... und F2.... für Einzelhandel verfügbar seien. Demgegenüber habe die Beklagte Flächen entlang und im Umfeld der Z............... nicht mit überplant, für die nach ihrem eigenen Planungskonzept offenkundig ein aktuelles Planungsbedürfnis bestanden habe. Die räumliche Abgrenzung des Plangebiets lasse auch den Schluss zu, dass sie nur gewählt worden sei, um zur Feststellung eines faktischen Mischgebiets zu gelangen, da die deutlich näher gelegene Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite der Z............... mit vorhandenen großflächigen Einzelhandelsbetrieben nicht mit einbezogen worden sei, aber die umfangreiche Wohnbebauung auf dem Flurstück F8..... umfasse. Der Bebauungsplan sei auch unwirksam, weil seine textlichen Festsetzungen nicht von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt seien. Die textliche Festsetzung Ziffer 5 beziehe sich auf Einzelhandelsbetriebe, die es in der ökonomischen Realität auch im Stadtgebiet der Beklagten nicht gebe. Auch die in Ziffer 2 Satz 2 der textlichen Festsetzungen getroffene Ausnahmeregelung entbehre jeglichen Bezugs zu den konkreten Verhältnissen im Gebiet der Beklagten. In der Planbegründung werde die Verkaufsflächenbegrenzung auf 400 m² an keiner Stelle näher umschrieben oder gar aus den Gegebenheiten auf dem Gebiet der Beklagten hergeleitet, sondern lediglich exemplarisch auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept.... verwiesen. Auch dieses befasse sich jedoch nicht näher mit der Existenz von Einzelhandelsbetrieben mit einer maximalen Verkaufsfläche von 400 m². Es werde lediglich ausgeführt, dass nur Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 400 m² Verkaufsfläche kartiert worden seien; die Ausführungen zu Einzelhandelsbetrieben mit weniger als 400 m² Verkaufsfläche seien abstrakt und ohne Bezug zu den örtlichen Gegebenheiten. Die Festsetzung unter Ziffer 2 Satz 2 sei so gefasst, dass auch Bauantragsteller von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment, die keine zentrenrelevanten Randsortimente anbieten wollten, ein Verträglichkeitsgutachten beibringen müssten. Die textliche Festsetzung Ziffer 5 habe der Stadtrat der Beklagten entgegen seinem erklärten Regelungswillen formuliert, da etwa eine Fleischerei unter den in der textlichen Festsetzung Ziffer 2 formulierten Voraussetzungen eine Verkaufsstätte betreiben dürfe, ein Schuhhersteller hingegen nicht. Der Inhaber eines Fahrradherstellers müsste ein Verträglichkeitsgutachten beibringen, wenn die Verkaufsfläche seines Fabrikverkaufs mehr als 800 m² betragen solle. Der Bebauungsplan sei auch unwirksam, weil er auf Abwägungsfehlern beruhe. Die Beklagte habe nicht geprüft, ob nicht auch von anderen zu Einzelhandelszwecken genutzten Flächen als den von der Klägerin zur Bebauung vorgesehenen Grundstücken schädliche Auswirkungen auf die Innenstadt  ausgingen bzw. ausgehen könnten. Sie habe damit die Konflikte, die bei dem von ihr verfolgten Planungsziel der Erhaltung und Entwicklung des Stadtzentrums als zentralem Versorgungsbereich aufgetreten und zu bewältigen gewesen seien, nicht einmal annähernd erfasst, geschweige denn die dafür erheblichen Belange vollständig ermittelt, im Einzelnen zutreffend gewichtet und hiernach gerecht miteinander und untereinander abgewogen. Die Beklagte habe nicht erwogen, ob es sich bei dem überplanten Bereich um einen zentralen Versorgungsbereich handle. Die Beklagte habe in der Planbegründung auf Seite 10 selbst darauf hingewiesen, dass sich die im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindlichen Grundstücke in einer siedlungsintegrierten Lage bzw. in unmittelbarer Nähe zu Wohnquartieren befänden. In diesen bestehe ein Bedarf zur Verbesserung der Nahversorgung. Die Beklagte übergehe dies mit einer schematischen Anwendung der „Umkreisregelung“ aus ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Soweit die Beklagte mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment, die eine Verkaufsfläche von 400 m² nicht überschreiten, die Nahversorgungssituation verbessern wolle, setze sie auf Einzelhandelsbetriebe, die dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Beklagten zufolge (Seite 96, Fußnote 34) nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten. Die Beklagte habe daher der Nahversorgung um das Plangebiet eine zu niedrige Bedeutung beigemessen und den Grundstückseigentümern in Ziffer 2 Satz 2 der textlichen Festsetzungen nur eine unrentable und damit nicht zu realisieren-de Nutzungsoption eröffnet. Wegen der aufgeführten Mängel sei der Bebauungsplan insgesamt unwirksam. Die unwirksamen Festsetzungen hätten zur Folge, dass der Bebauungsplan insgesamt keine sinnvolle städtebauliche Leitfunktion mehr zu erfüllen vermöge und die Beklagte ihn deshalb nicht als Satzung beschlossen hätte, wenn sie diese Mängel erkannt hätte. Der Stadtrat der Beklagten sei auch rechtsfehlerhaft vorgegangen, da er seinem am.. November.... beschlossenen, auf dem Einzelhandelskonzept beruhenden „8-Punkte-Programm“ bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. ../.. P............ die Funktion einer bindenden Vorentscheidung zuerkannt habe. Schon nach dem eindeutigen Wortlaut des § 1 Abs. 6 BauGB seien in der Vorschrift nur beispielhaft („insbesondere“) Belange aufgeführt, die die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 7 BauGB in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen und mit anderen abwägungserheblichen öffentlichen und privaten Belangen gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen habe. Die von der Beklagten praktizierte Vorgehensweise habe mit der nach § 1 Abs. 7 BauGB erforderlichen Gewichtung und Bewertung aller für die Bauleitplanung relevanten Belange und der nachfolgenden ergebnisoffenen Abwägung nichts gemein. Aus diesem grundsätzlichen Fehlverständnis der Bedeutung und der Funktion des von der Beklagten beschlossenen Einzelhandelskonzepts resultierten schwerwiegende Mängel bei der bauleitplanerischen Abwägung. Die Beklagte habe wegen der von ihr angenommenen Bindungswirkung nicht geprüft, ob die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche den tatsächlichen Gegebenheiten entspreche. Die Beklagte habe demgegenüber keine Ermittlungen angestellt, ob die Einzelhandelsnutzungen entlang der Z............... noch integrierter Bestandteil der Innenstadt als zentraler Versorgungsbereich seien. Ein schwerwiegendes Abwägungsdefizit bestehe auch darin, dass die Beklagte in ihre bauleitplanerische Abwägung nicht eingestellt habe, dass mit den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ../.. die Eigentumsrechte an den Flurstücken F1.... und F2.... massiv beeinträchtigt worden seien.9

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit beurteile sich infolge der Unwirksamkeit des Bebauungsplans nach § 34 BauGB. Unabhängig davon, ob die zur Bebauung vorgesehene Fläche in einem zentralen Versorgungsbereich gelegen sei, lasse das Vorhaben der Klägerin keine schädlichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich „A-Zentrum X.......er Innenstadt“ erwarten. Die Beklagte habe zu dieser Frage keine tragfähige Prognose angestellt. Sie habe auch nicht substantiiert dargelegt, dass Menschen die „X.......er Innenstadt“ mit der ausschließlichen Absicht verlassen würden, um in den von der Klägerin zur Zulassung gestellten Lebensmittel-Discountern einzukaufen. Derartige Kaufkraftabflüsse seien nicht zu erwarten. Der Anteil der im zentralen Versorgungsbereich „X.......er Innenstadt“ vorhandenen nahversorgungsrelevanten Verkaufsflächen von 3.000 m² an der Gesamtverkaufsfläche von 60.000 m² sei vernachlässigenswert gering. Kunden würden demnach die Innenstadt der Beklagten nicht in der Absicht aufsuchen, dort Nahrungsmittel zu kaufen, sondern allenfalls beiläufig und in geringem Umfang Lebensmittel einkaufen. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept bewerte auch nicht die Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment als „Frequenzbringer“, sondern führe als „Magnetbetriebe“ der Innenstadt das Einkaufszentrum Am R........., G.............. sowie P.. an, die sich um den Marktplatz gruppierten.10

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin gerügt, dass der Bebauungsplan bereits unter einem formalen Mangel leide. Die Oberbürgermeisterin der Beklagten habe bereits am... März.... die Bekanntmachung des Bebauungsplans angeordnet, diesen aber erst einen Tag später ausgefertigt. 11

Die Klägerin beantragt,12

das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 28. November 2011 - 3 K 1328/10 - zu ändern und die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheids vom... Oktober.... zu verpflichten, der Klägerin den am.. September.... beantragten Vorbescheid zum Neubau von einem Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche von 800 m² zu erteilen.    
Die Beklagte beantragt, 13

die Berufung zurückzuweisen.
Dem Vorhaben der Klägerin stünden die Festsetzungen des wirksamen Bebauungsplans Nr. ../.. P............ entgegen. Ausweislich der Begründung solle der Bebauungsplan die X.......er Innenstadt (A-Zentrum) schützen. Dies stehe in Übereinstimmung mit dem Zentrenkonzept der Beklagten, welches am.. November.... vom Stadtrat als „Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt X....... ....“ fortgeschrieben worden sei. Eine diesem Konzept entgegenstehende Entwicklung solle verhindert werden. Dies sei ein zulässiges Ziel nach § 9 Abs. 2a BauGB, so dass es sich nicht um eine unzulässige Negativplanung handle. Hinsichtlich des Geltungsbereichs bestünden keine Bedenken, da dort eine besondere Nachfrage hinsichtlich der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben bestehe. Die textlichen Festsetzungen beruhten auf § 9 Abs. 2a BauGB. Die in Ziffer 2 enthaltene Differenzierung nach der Verkaufsfläche sei zulässig. Der Bebauungsplan sei auch abwägungsfehlerfrei ergangen. Die Standortuntersuchung und Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche sei im Zentrenkonzept vorgenommen worden, in dem die Ausdehnung des A-Zentrums herausgearbeitet sei. Das Zentrenkonzept sei Grundlage für den Bebauungsplan, so dass die Abwägung insoweit fehlerfrei sei. Die Verbesserung der Nahversorgung der nahen Wohnquartiere sei angemessen berücksichtigt worden, indem bestimmte Vorhaben ausnahmsweise zulässig seien. Die von der Klägerin zitierte Fußnote des Zentrenkonzepts beziehe sich auf „einen halbwegs vollwertigen Nahversorgungsbetrieb“. Daraus lasse sich nicht ableiten, dass kleinere Betriebe generell nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten.14

Durch das beantragte Vorhaben seien auch schädliche Auswirkungen auf die Innenstadt zu erwarten. Dem nahversorgungsrelevanten Einzelhandel in der Innenstadt komme eine bedeutende Versorgungsfunktion für die im Innenstadtbereich lebende sowie dort arbeitende Bevölkerung zu. Diese wichtige Funktion werde im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel im Wesentlichen durch einen R...-Markt (ca. 875 m² Verkaufsfläche), einen A...-Markt (ca. 750 m² Verkaufsfläche), einen E....-Markt (ca. 420 m² Verkaufsfläche) und durch den Kaufhof (ca. 1.000 m² Verkaufsfläche im Bereich Nahrungs- und Genussmittel) abgedeckt, so dass diese vier Verkaufseinrichtungen ca. 3.000 m² Verkaufsfläche auf sich vereinten. Unterstelle man die Errichtung der zwei beantragten Lebensmittel-Discounter, würde die Relation zur im zentralen Versorgungsbereich vorhandenen Verkaufsfläche im Bereich Nahrungs- und Genussmittel bei ca. 1:2 liegen, einem nicht als unwesentlich zu bewertenden Wert. Beziehe man sich lediglich auf den dem Discount-Segment zuzuordnenden A...-Markt, läge die Relation bei ca. 2:1, so dass eine Gefährdung dieses „Magnetbetriebs“ zu erwarten sei. Der Vorhabenstandort befinde sich in nur ca. 500 m Entfernung vom A-Zentrum, sodass sich die räumlichen Einzugsbereiche wesentlich überschnitten. Es sei auch zu berücksichtigen, wie langwierig und beschwerlich die Ansiedlung von A... und R... im Stadtzentrum gewesen sei. Diese Unternehmen hätten auch darauf vertraut, dass die Beklagte ihr Einzelhandels- und Zentrenkonzept und die darin enthaltenen Ansiedlungsregeln auch umsetze. Den im A-Zentrum liegenden vier Verkaufseinrichtungen komme eine wichtige Bedeutung als „Frequenzbringer“ zu.15

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass in dem von der Klägerin gestellten Antrag eine teilweise Klagerücknahme zu sehen ist. Die Beklagte hat in die teilweise Klagerücknahme eingewilligt.16

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakten (4 Bände) sowie den Verwaltungsvorgang der Beklagten (2 Ordner, 6 Heftungen) verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.17

Entscheidungsgründe
Soweit die Klage mit Einwilligung der Beklagten zurückgenommen worden ist, war das Verfahren gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustellen und das Urteil des Verwaltungsgerichts insoweit für wirkungslos zu erklären (§ 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 ZPO).18

Im Übrigen ist die zulässige Berufung begründet.19

Die Klägerin hat einen Anspruch auf die Erteilung des hilfsweise beantragten Vorbescheids (§ 75 SächsBO), weil die von ihr zur Entscheidung gestellte Frage, ob das Vorhaben (ein Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche von 800 m²) nach der Art der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig ist, zu bejahen ist. Dem steht weder der Bebauungsplan Nr. ../.. P............ der Beklagten (1.) noch die Vorschrift des § 34 Abs. 3 BauGB (2.) entgegen. Der Ablehnungsbescheid der Beklagten ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, so dass die Beklagte zum Erlass des noch beantragten Vorbescheids zu verpflichten war (§ 113 Abs. 5 Satz VwGO).20

1. Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ../.. P............ der Beklagten stehen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens, der Errichtung eines Einkaufsmarkts für einen Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche von 800 m², nach der Art der baulichen Nutzung nicht entgegen. Der Bebauungsplan ist unwirksam, weil er in beachtlicher Weise gegen höherrangiges Landesrecht verstößt.21

Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO sind Satzungen durch den Bürgermeister auszufertigen und bekanntzumachen. Bei dem Ausfertigungserfordernis handelt es sich um ein grundlegendes Element jeglichen Rechtsetzungsverfahrens, das unmittelbar aus dem bundes- wie landesrechtlich gewährleisteten Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 1 Satz 2 SächsVerf) folgt und in § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO für gemeindliche Satzungen landesgesetzlich ausgestaltet ist (st. Rspr.; vgl. zuletzt NK-Urt. des Senats v. 11. Juli 2013 - 1 C 11/12 -, juris Rn. 72). Erst und nur durch die Ausfertigung der Satzung wird die Originalurkunde erstellt, die ihrerseits Grundlage und Voraussetzung für die öffentliche Bekanntmachung der Satzung ist (NK-Urt. des Senats a. a. O., Rn. 79; NK-Urt. v. 9. März 2012 - 1 C 13/10 -, juris Rn. 47; NK-Urt. v. 13. März 2008 - 1 D 6/07 -, juris Rn. 20). Das Rechtsstaatsgebot verlangt die Identität der anzuwendenden Norm und ihres Inhalts mit dem vom Normgeber Beschlossenen. Damit kommt der Ausfertigung neben einer sog. Identitätsfunktion auch eine Beurkundungs- und Gewährleistungsfunktion zu (vgl. BVerwG, Urt. v. 1. Juli 2010 - 4 C 4.08 -, juris Rn. 13 m. w. N.). Aus der Beurkundungs- und Gewährleistungsfunktion folgt, dass vor der Bekanntmachung als Abschluss des Rechtssetzungsverfahrens geprüft werden muss, ob die bekanntzumachende Fassung der Satzung mit der vom Stadtrat beschlossenen Fassung übereinstimmt; die Vornahme dieser Prüfung muss auch erkennbar sein (BVerwG a. a. O., juris Rn. 15).22

Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Oberbürgermeisterin der Beklagten hat den Bebauungsplan am... März.... ausgefertigt und damit erst an diesem Tag die Grundlage für die öffentliche Bekanntmachung des Plans geschaffen. Die öffentliche Bekanntmachung des am... März.... im Amtsblatt der Beklagten veröffentlichten Plans wurde von der Oberbürgermeisterin jedoch bereits am... März...., und damit vor der Herstellung der Originalurkunde, angeordnet. Auch aus der öffentlichen Bekanntmachung selbst ergibt sich, dass der Plan veröffentlicht wird, wie er der Oberbürgermeisterin am... März.... vorgelegen hat, und demzufolge noch nicht ausgefertigt war. Beruht der bekanntgemachte Bebauungsplan aber nicht auf der Ausfertigung, liegt ein Verstoß gegen § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO vor, der auch nicht durch Zeitablauf unbeachtlich geworden ist (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 SächsGemO).23

Offen bleiben kann daher, ob der Bebauungsplan auch deshalb unwirksam ist, weil ein Verstoß gegen § 1 Abs. 7 BauGB vorliegt. Für den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben bedarf es auch dann, wenn ein Bebauungsplan nur Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a BauGB enthält, einer städtebaulichen Begründung, die sich aus der jeweiligen konkreten Planungssituation ergeben muss und die den Ausschluss rechtfertigt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 6. August 2013 - 4 BN 8.13 -, juris Rn. 6). Der Bebauungsplan Nr. ../.. P............ der Beklagten schließt in der textlichen Festsetzung Ziffer 2 Satz 2 Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment (wie von der Klägerin beantragt) aus, wenn die Verkaufsfläche mehr als 400 m² beträgt, und zwar unabhängig davon, ob es zu einer Beeinträchtigung der Funktion des A-Zentrums X.......er Innenstadt führt. Dies könnte im Hinblick darauf, dass die Planbegründung auf eine Umsetzung des Zentrenkonzepts abstellt, problematisch sein.24

2. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens nach der Art der baulichen Nutzung beurteilt sich nach § 34 BauGB, da das Grundstück, auf dem der Lebensmittel-Discounter errichtet werden soll, nach den dem Senat vorliegenden und mit den Beteiligten erörterten Unterlagen dem bauplanungsrechtlichen Innenbereich zuzuordnen ist. Die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob die nähere Umgebung des Vorhabens in Anlehnung an die Gebietsgrenzen des Bebauungsplans Nr. ../.. Por-nitzstraße zu bestimmen ist und ihre Eigenart damit einem Mischgebiet (§ 6 BauNVO) entspricht oder ob auch die auf der gegenüberliegenden Seite der Z............... vorhandene Bebauung einzubeziehen ist und die Eigenart der näheren Umgebung einem Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) oder keinem der Baugebiete der Baunutzungsverordnung entspricht, bedarf keiner Entscheidung, da der von der Klägerin zuletzt noch beantragte Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 m² sowohl in einem Mischgebiet gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO als auch in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässig ist und sich das Vorhaben nach seiner Art gemäß § 34 Abs. 2 BauGB einfügt. Dies gilt auch für den Fall, dass die nähere Umgebung als Gemengelage gewertet wird und das Einfügen des Vorhabens nach seiner Art gemäß § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen ist, da der beabsichtigte Lebensmittelmarkt in Bezug auf die Art der baulichen Nutzung den von der Umgebungsbebauung vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet.25

Dem Vorhaben steht auch die Vorschrift des § 34 Abs. 3 BauGB nicht entgegen, da schädliche Auswirkungen auf die Innenstadt der Beklagten als zentralen Versorgungsbereich (A-Zentrum) nicht zu erwarten sind. Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in einer Gemeinde sind dann im Sinn von § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten, wenn ein Vorhaben deren Funktionsfähigkeit so nachhaltig stört, dass sie ihren Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr substantiell wahrnehmen können (vgl. BVerwG, Urt. v. 11. Oktober 2007 - 4 C 7.07 -, juris Rn. 14). Wegen der grundsätzlichen Wettbewerbsneutralität des Planungsrechts schützt § 34 Abs. 3 BauGB jedoch nur vor schädlichen städtebaulichen Auswirkungen. Zentrale Versorgungsbereiche sollen erhalten werden, weil ihnen eine herausragende Bedeutung für Bestand und Entwicklung von Städten und Gemeinden zukommt. Dabei wird weder der Schutz der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe um ihrer selbst willen noch die Verhinderung von Konkurrenz bezweckt (vgl. BVerwG, Urt. v. 17. Dezember 2009 - 1 C 1.08 -, juris Rn. 10). Bei der Anwendung des § 34 Abs. 3 BauGB zur Feststellung der schädlichen Auswirkungen des Vorhabens ist eine Prog-noseentscheidung zu treffen, wobei ökonomische Zusammenhänge zu ermitteln und im Hinblick auf ihre städtebauliche Relevanz zu bewerten sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 11. Oktober 2007 a. a. O., Rn. 16). Bei der Prognoseentscheidung sind neben den voraussichtlichen Kaufkraftabflüssen oder Umsatzumlenkungen alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls in den Blick zu nehmen (Senatsurt. v. 13. Mai 2014 - 1 A 432/10 -, juris Rn. 40). Auch einem Verkaufsflächenvergleich kann eine gewisse Indizwirkung dafür beigemessen werden, ob das Vorhaben in beachtlichem Umfang Kundschaft von den im zentralen Versorgungsbereich vorhandenen Frequenzbringern abziehen wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 17. Dezember 2009 - 4 C 2.08 -, juris Rn. 15). Als städtebaulich relevante Umstände des Einzelfalls kommen in Betracht die Entfernung zwischen dem Vorhaben und dem zentralen Versorgungsbereich, die Bedeutung der Frequenzbringer und Magnetbetriebe im Versorgungsbereich, das Vorhandensein branchengleicher Einzelhandelsangebote an nicht integrierten Standorten im Einzugsbereich des Versorgungsbereichs und die Kundenattraktivität des geplanten Vorhabens durch standortbedingte Synergieeffekte (BVerwG, Urt. v. 17. Dezember 2009 a. a. O.).26

Von dem Vorhaben der Klägerin gehen keine schädlichen Auswirkungen i. S. v. § 34 Abs. 3 BauGB für die Innenstadt der Beklagten aus. Der Senat konnte zu dieser Feststellung gelangen ohne Beweis durch einen Sachverständigen zu erheben, weil die entgegenstehende Auffassung der Beklagten noch nicht einmal in den Feststellungen ihres eigenen Zentrenkonzepts eine Grundlage findet. 27

Ausweislich des städtischen Zentrenkonzepts verfügt die Innenstadt der Beklagten, einer kreisfreien Stadt mit fast 250.000 Einwohnern, über eine Verkaufsfläche von ca. 60.000 m² (S. 70, Nr. 8.2), von der nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten nur ca. 3.000 m² auf den Einzelhandel mit Lebens- und Genussmitteln entfallen. Diese Fläche verteilt sich auf vier Verkaufsstellen, von denen G.............. über ca. 1.000 m² Verkaufsfläche verfügt, ein R...-Markt über ca. 875 m², ein A...-Markt über ca. 750 m² und ein E....-Markt über ca. 425 m². Da das Vorhaben der Klägerin einen Lebensmittel-Discounter zum Gegenstand hat, sind von diesem unmittelbare Auswirkungen allenfalls auf den in der Innenstadt vorhandenen A...-Markt als direkten Wettbewerber zu erwarten. Soweit die Beklagte vorgetragen hat, dass es sich bei diesem Markt um einen „Magnetbetrieb“ für ihre Innenstadt handelt, vermag der Senat dies nicht nachzuvollziehen. In der Beschreibung des Einzelhandelsstandorts Innenstadt des Zentrenkonzepts der Beklagten (S. 66 f., Nr. 8.1) werden als „Magnetbetriebe“ das Einkaufszentrum Am R........., G.............. sowie P................. genannt, und die innerstädtische Einzelhandelsstruktur wird dahingehend beschrieben, dass sie durch ein überwiegend mittleres Angebots- und Preisniveau gekennzeichnet sei und insgesamt ein Nachholbedarf in Bezug auf höherwertige Angebote bestehe. Bei dem A...-Markt handle es sich um einen Betrieb, der dem nahversorgungsrelevanten Einzelhandel diene und nicht in der Haupteinkaufslage (A-Lage), sondern in einer sogenannten B-Lage angesiedelt sei. Warum es sich bei diesem Markt, einem nicht großflächigen Lebensmittel-Discounter in einer B-Lage, um einen „Frequenzbringer“ für die Innenstadt handeln sollte, d. h. einen Betrieb, der Kunden zum Einkauf in die Innenstadt zieht, erschließt sich dem Senat nicht. Soweit die Beklagte vorgetragen hat, dass es beschwerlich gewesen sei, den A...- und den R...-Markt in der Innenstadt anzusiedeln, lässt sich hieraus eine schädliche Wirkung für das A-Zentrum Innenstadt durch das Vorhaben der Klägerin ebenso wenig  ableiten wie aus dem Umstand, dass das Vorhaben der Klägerin eine Verkaufsfläche aufweist, die im Verhältnis 1:1 mit dem Lebensmittel-Discounter des A-Zentrums steht. Schon aufgrund der geographischen Lage und insbesondere der jeweiligen konkreten Verkehrs- und Parkplatzsituation ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben der Klägerin zu einer erheblichen Kaufkraftabschöpfung bzw. Umsatzumlenkung aus der Innenstadt führen wird. Die fußläufige Entfernung zwischen dem Vorhaben der Klägerin und dem A...-Markt in der Innenstadt beträgt ca. 1.300 m, so dass nicht zu erwarten ist, dass die Nahversorgungsfunktion des A...-Markts beeinträchtigt werden könnte. Das Vorhaben der Klägerin ist an einer Hauptausfallstraße der Beklagten geplant und auch aufgrund zur Verfügung stehender Flächen für kostenlose Parkplätze für kraftfahrende Kundschaft attraktiv. Dass diese derzeit die parkraumbewirtschaftete Innenstadt aufsuchen, um bei einem Lebensmittel-Discounter einzukaufen, hält der Senat für fernliegend.   28

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 155 Abs. 2 VwGO. 29

Die Revision war nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten Gründe vorliegt.30

Rechtsmittelbelehrung
Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzureichen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der SächsEJustizVO einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.


gez.:
Meng				 Schmidt-Rottmann				   Dr. Pastor







Beschluss
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 120.000,00 € bis zur Klagerücknahme und nachfolgend auf 60.000 € festgesetzt.

Gründe
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 1 GKG. 1

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).2
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